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I.  Allgemeines 

§ 1  
Ziele des Studiums und Zweck der Prüfungen, Zugangsvoraussetzungen 

(1) Die Masterprüfung bildet den berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums im Weiterbildungs-
studiengang Real Estate Management and Construction Project Management (REM und CPM). 
Der erfolgreiche Abschluss weist nach, dass die Kandidatinnen und Kandidaten ganzheitliches 
Wissen über den gesamten Lebenszyklus von Immobilien – von der Projektentwicklung über das 
Projektmanagement in Planung und Ausführung bis hin zum Real Estate Management – erworben 
haben. Sie verfügen über die entsprechenden Kompetenzen, um in verantwortlichen Positionen 
komplexe Bau- und Immobilienprojekte und daran beteiligte Unternehmen zu managen. 

(2) Die Voraussetzungen für den Zugang zum Masterstudium in Real Estate Management and 
Construction Project Management erfüllt, wer einen mindestens sechssemestrigen Bachelorstu-
diengang in den Fachrichtungen Bauingenieurwesen, Architektur, Raumplanung, Technische 
Gebäudeausrüstung, Anlagenplanung und Verfahrenstechnik, Sicherheitsingenieurwesen, Wirt-
schaftsingenieurwesen, Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, Jura oder verwandten Fachrichtungen 
mit insgesamt mindestens 180 ECTS Leistungspunkten bestanden hat und eine i.d.R. mindestens 
einjährige einschlägige Berufserfahrung nach dem Ende des ersten berufsqualifizierenden 
Abschlusses nachweist. Die Bewerberin bzw. der Bewerber muss zudem in einer Aufnahmeprü-
fung in Form eines Auswahlgesprächs mit der Zulassungskommission nachweisen, dass sie 
bzw. er über die notwendigen Kenntnisse und Voraussetzungen sowie die persönliche und sozia-
le Kompetenz für die Aufnahme des Studiums verfügt. Die Zulassungskommission besteht aus 
mindestens zwei Vertreterinnen oder Vertretern des Prüfungsausschusses. Für den Auslands-
aufenthalt müssen die Bewerberinnen und Bewerber bis spätestens 10 Wochen vor Reiseantritt 
ausreichende Englischkenntnisse nachweisen. Studierende, deren Muttersprache nicht Deutsch 
ist, benötigen den Nachweis über die entsprechenden Deutschkenntnisse DSH2(Niveaustufe 
C1/DSH2) oder TestDaF3 (Niveaustufe TDN 4). 

(3) Die Zulassungskommission, die aus zwei Hochschullehrerinnen bzw. Hochschullehrern der Fa-
kultät Architektur und Bauingenieurwesen besteht, entscheidet auf Grund der vorgelegten Unter-
lagen über den Zugang zum Masterstudium. Das Ergebnis wird der Bewerberin oder dem Bewer-
ber unverzüglich schriftlich mitgeteilt. Ein ablehnender Bescheid ist zu begründen und mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

(4) Wenn die Voraussetzungen für den Zugang nach Absatz 3 nicht vollständig erfüllt sind, kann der 
Prüfungsausschuss den Zugang zum Masterstudium von zusätzlich zu erbringenden Leistungs-
nachweisen und Fachprüfungen aus dem Bachelor-Studiengang im Fach Bauingenieurwesen 
abhängig machen (Auflagen). Der Prüfungsausschuss kann im Zugangsbescheid festlegen, bis 
wann die Auflagen zu erfüllen sind. 

(5) Liegen die Unterlagen nach Absatz 3 aus von der Bewerberin bzw. dem Bewerber nicht zu vertre-
tenden Gründen noch nicht vollständig vor, können Einzelnachweise erbracht werden. Der Prü-
fungsausschuss kann in diesem Fall ausnahmsweise den Zugang zum Masterstudium unter dem 
Vorbehalt des vollständigen Nachweises für einen Zeitraum von bis zu einem Semester nach 
Einschreibung aussprechen (§ 49 Abs. 6 Satz 4 HG). 

(6) Soweit dieser Masterstudiengang einer Zulassungsbeschränkung unterliegt (NC-Studiengänge), 
finden die Absätze 4 und 5 keine Anwendung. 

§ 2  
Abschlussgrad 

Ist die Masterprüfung bestanden, verleiht die Bergische Universität Wuppertal den Grad „Master of 
Science“, abgekürzt „M. Sc.“. 
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§ 3  
Regelstudienzeit und Studienumfang 

(1) Die Regelstudienzeit beträgt für den Masterstudiengang Real Estate Management and 
Construction Project Management (REM und CPM) einschließlich der Abschlussarbeit vier 
Semester. 

(2) Für die gesamte Arbeitsbelastung des Studiums einschließlich der Präsenzzeiten, Vor- und 
Nachbereitungen sowie der Abschlussarbeit werden insgesamt 120 Leistungspunkte (LP) ver-
geben, davon entfallen 20 Leistungspunkte auf die Abschlussarbeit. Ein Leistungspunkt ent-
spricht einem durchschnittlichen studentischen Arbeitsaufwand von 30 Zeitstunden (ECTS-
Leistungspunkte). 

§ 4 
Prüfungsfristen und -termine 

(1) Die Prüfungstermine sind so festzusetzen, dass das Masterstudium einschließlich der Ab-
schlussarbeit innerhalb der Regelstudienzeit vollständig abgeschlossen werden kann. 

(2) Die Prüfungen werden in der Regel bis zum Ende des jeweiligen Semesters abgenommen. 

§ 5 
Prüfungsausschuss 

(1) Für die Organisation der Prüfungen bildet die Fakultät für Architektur und Bauingenieurwesen 
einen Prüfungsausschuss. Er besteht aus sieben Mitgliedern, von denen vier der Gruppe der 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, eines der Gruppe der akademischen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter und zwei der Gruppe der Studierenden angehören. Die bzw. der Vorsitzende, 
die Stellvertreterin bzw. der Stellvertreter und die weiteren Mitglieder werden vom Fakultätsrat be-
stellt. Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre. Wiederbestellung ist zulässig. 

(2) Der Prüfungsausschuss ist Behörde im Sinne des Verwaltungsverfahrens- und des Verwaltungs-
prozessrechts. 

(3) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung eingehalten 
werden und sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen. Er ist insbesondere zu-
ständig für die Entscheidung über Widersprüche gegen in Prüfungsverfahren getroffene Ent-
scheidungen. Der Prüfungsausschuss berichtet der Fakultät regelmäßig, mindestens einmal im 
Jahr, über die Entwicklung der Prüfungen und der Studienzeiten, einschließlich der tatsächlichen 
Bearbeitungsdauer der Abschlussarbeiten sowie über die Verteilung der Fach- und Gesamtnoten. 
Der Bericht ist in geeigneter Weise durch die Universität offen zu legen. Der Prüfungsausschuss 
gibt Anregungen zur Reform der Prüfungsordnung und des Studienplanes. Der Prüfungsaus-
schuss kann die Erledigung seiner Aufgaben für alle Regelfälle auf die Vorsitzende bzw. den Vor-
sitzenden und die Stellvertreterin bzw. den Stellvertreter übertragen; dies gilt nicht für Entschei-
dungen über Widersprüche und den Bericht an die Fakultät. 

(4) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn neben der bzw. dem Vorsitzenden oder der 
Stellvertreterin bzw. dem Stellvertreter und mindestens einer weiteren Hochschullehrerin bzw. ei-
nem weiteren Hochschullehrer insgesamt mindestens die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder 
anwesend ist. Er beschließt mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stim-
me der bzw. des Vorsitzenden. Die studentischen Mitglieder des Prüfungsausschusses wirken bei 
der Bewertung, Anerkennung und Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen, bei der 
Festlegung von Prüfungsaufgaben und der Bestellung von Prüferinnen bzw. Prüfern und Beisit-
zerinnen bzw. Beisitzern nicht mit. 

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme der Prüfungen bei-
zuwohnen. 

(6) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. Die Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses und ihre Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 
Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die oder den Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 
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§ 6 
Prüferinnen und Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer 

 

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüferinnen und Prüfer sowie die Beisitzerinnen und Beisitzer. 
Er kann die Bestellung der bzw. dem Vorsitzenden übertragen. Zur Prüferin oder zum Prüfer darf 
nur bestellt werden, wer mindestens die entsprechende Master- oder Diplomprüfung oder eine 
vergleichbare Prüfung abgelegt und, sofern nicht wichtige Gründe eine Abweichung erfordern, in 
dem Fachgebiet, auf das sich die Prüfung bezieht, eine Lehrtätigkeit ausgeübt hat. Zur Beisitzerin 
bzw. zum Beisitzer darf nur bestellt werden, wer mindestens die entsprechende Master- oder Dip-
lomprüfung oder eine vergleichbare Prüfung abgelegt hat. 

(2) Die Prüferinnen und Prüfer sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig. 
(3) Die bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass den Kandidatinnen und 

Kandidaten die Namen der Prüferinnen und Prüfer rechtzeitig, mindestens vier Wochen vor dem 
Termin der jeweiligen Prüfung, bekannt gegeben werden. Die Bekanntmachung durch Aushang 
ist ausreichend. 

(4) Für die Prüferinnen und Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer gelten § 5 Abs. 6, Sätze 2 und 3 
entsprechend. 

 

§ 7 
Anerkennung und Anrechnung von Studienleistungen und Prüfungsleistungen 

(1) Leistungen, die in Studiengängen an anderen staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen, 
an staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakademien oder in Studiengängen an ausländi-
schen staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen erbracht worden sind, werden auf An-
trag anerkannt, sofern hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen kein wesentlicher Unterschied zu 
den Leistungen besteht, die ersetzt werden. Die anerkannten Leistungen werden als Studien- oder 
Prüfungsleistungen in Modulen dieser Prüfungsordnung angerechnet; sie können auch in Form 
eigener Module auf den Wahlpflichtbereich des Studiengangs angerechnet werden. Auf Antrag 
werden sonstige Kenntnisse und Qualifikationen höchstens bis zur Hälfte der Studien- und Prü-
fungsleistungen auf der Grundlage vorgelegter Unterlagen anerkannt, wenn diese Kenntnisse 
und Qualifikationen den Prüfungsleistungen, die sie ersetzen sollen, nach Inhalt und Niveau 
gleichwertig sind. 

(2) Für die Anerkennung und Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistun-
gen an ausländischen Hochschulen sind die von der Kultusministerkonferenz und der Hochschul-
rektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen im Rahmen von 
Hochschulpartnerschaften zu beachten. Im Übrigen kann bei Zweifeln das Akademische Aus-
landsamt sowie die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen gehört werden. 

(3) Für die Anerkennung und Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleis-
tungen in staatlich anerkannten Fernstudien oder in vom Land Nordrhein-Westfalen in Zusam-
menarbeit mit den anderen Ländern und dem Bund entwickelten Fernstudieneinheiten gelten die 
Absätze 1 und 2 entsprechend. 

(4) Über Anträge auf Anerkennung und Anrechnung nach den Absätzen 1 bis 3 entscheidet der Prü-
fungsausschuss. Die Studierenden haben die für die Anerkennung und Anrechnung erforderlichen 
Unterlagen in der vom Prüfungsausschuss festgelegten Form vorzulegen. Über entsprechende 
Anträge ist innerhalb von drei Monaten nach vollständiger Vorlage aller erforderlichen Informati-
onen zu dem jeweiligen Antrag zu entscheiden. Der Prüfungsausschuss kann die Entscheidung 
über die Anerkennung und Anrechnung auf die Prüfungsausschussvorsitzende oder den Prü-
fungsausschussvorsitzenden übertragen. 

(5) Werden Studienleistungen und Prüfungsleistungen angerechnet, sind die Noten - soweit die No-
tensysteme vergleichbar sind – zu übernehmen und in die Berechnung der Gesamtnote einzu-
beziehen. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk "bestanden" aufgenommen. 
Die Anrechnung wird im Zeugnis gekennzeichnet. 

(6) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1 bis 3 besteht ein Rechtsanspruch auf Anrech-
nung. 

(7) Wird die Anerkennung oder Anrechnung versagt, so ist dies zu begründen und der Antragstellerin 
oder dem Antragsteller unverzüglich schriftlich mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehen mitzu-
teilen. 
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§ 8  
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet, wenn die Kandidatinnen oder 
Kandidaten zu einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht erscheinen oder wenn sie nach 
Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von der Prüfung zurücktreten. Dasselbe gilt, wenn eine 
schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. 

(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis nach Absatz 1 Satz 1 und 2 geltend gemachten Gründe 
müssen dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht wer-
den. Bei Krankheit der Kandidatinnen bzw. Kandidaten kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes, 
aus dem sich die Prüfungsunfähigkeit ergibt, verlangt werden. Die oder der Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses kann im Einzelfall die Vorlage eines Attestes einer oder eines vom Prüfungs-
ausschuss benannten Vertrauensärztin oder Vertrauensarztes verlangen. Erkennt der Prüfungs-
ausschuss die Gründe an, wird den Kandidatinnen bzw. Kandidaten dies schriftlich mitgeteilt. 

(3) Versucht die Kandidatin bzw. der Kandidat, das Ergebnis ihrer bzw. seiner Prüfungsleistung durch 
Täuschung oder durch Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betref-
fende Prüfungsleistung als mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet; die Feststellung wird von der 
jeweiligen Prüferin oder dem jeweiligen Prüfer getroffen und von ihr bzw. ihm oder dem jeweilig 
Aufsichtführenden aktenkundig gemacht. In schwerwiegenden Fällen oder im Wiederholungsfall 
kann der Prüfungsausschuss nach Anhörung des Fakultätsrates darüber hinaus die bisherigen 
Teilprüfungen für nicht bestanden erklären, oder das Recht zur Wiederholung der Prüfung aber-
kennen und die gesamte Prüfung für endgültig nicht bestanden erklären. Eine Kandidatin oder ein 
Kandidat, die bzw. der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von der jeweiligen 
Prüferin oder dem Prüfer oder Aufsicht Führenden in der Regel nach Abmahnung von der Fort-
setzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prü-
fungsleistung als mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet; die Gründe für den Ausschluss sind akten-
kundig zu machen. In schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss die Kandidatin oder 
den Kandidaten von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen. Vor einer Ent-
scheidung ist der oder dem Betroffenen Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

(4) Die Kandidatinnen und Kandidaten können innerhalb von 14 Tagen verlangen, dass Entschei-
dungen nach Absatz 3 Satz 1 und Satz 3 vom Prüfungsausschuss überprüft werden. 

(5) Belastende Entscheidungen sind den Kandidatinnen und Kandidaten unverzüglich schriftlich mit-
zuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
 
 

II.  Allgemeines 

§ 9 
Zulassung 

Zur Masterprüfung ist zugelassen, wer 

- auf der Grundlage des § 1 Abs. 3 an der Bergischen Universität Wuppertal für den Masterstudi-
engang Real Estate Management and Construction Project Management (REM und CPM) einge-
schrieben oder gemäß § 52 Abs. 2 HG als Zweithörerin oder Zweithörer zugelassen ist,  

- eine Erklärung vorgelegt hat, aus der hervorgeht, dass im Studiengang Real Estate Management 
and Construction Project Management (REM und CPM) an einer Hochschule im Geltungsbereich 
des Grundgesetzes keine nach dieser Prüfungsordnung erforderliche Prüfung endgültig nicht be-
standen wurde und dass die oder der Studierende sich in keinem anderen Prüfungsverfahren in 
demselben Studiengang befindet; entsprechendes gilt für Studiengänge, die eine erhebliche in-
haltliche Nähe zu dem bisherigen Studiengang aufweisen.  
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§ 10 
Umfang und Art der Masterprüfung 

(1) Die Masterprüfung besteht aus dem erfolgreichen Abschluss der Module und der Abschlussarbeit 
(Master-Thesis). Die Masterprüfung ist bestanden, wenn 120 Leistungspunkte in den Modulen und 
Modulabschlussprüfungen gemäß der Modulbeschreibung (Anhang) erworben worden sind. Die 
Modulbeschreibung ist Bestandteil dieser Prüfungsordnung. Die Modulprüfungen werden stu-
dienbegleitend abgelegt, das Leistungspunktekonto wird beim Prüfungsausschuss geführt. 

(2) Die Masterprüfung erstreckt sich im Einzelnen auf die Module 
 

1. Semester // Projektentwicklung 
M01 Architektur, Stadt- und Regionalplanung 6 LP 
M02 Projektentwicklung und Immobilienbewertung 6 LP 
M03 Kommunikation und Marketing 5 LP 
PA_01 Semesterbegleitende Fallstudie - Projektentwicklung 7 LP 
   

2. Semester // Projektmanagement 
M04 Projektmanagement 4 LP 
M05 Bautechnik 6 LP 
M06 Nachhaltige Gebäudeplanung 4 LP 
M07 Bau- und Immobilienrecht 5 LP 
PA_02 Semesterbegleitende Fallstudie - Projektmanagement 7 LP 
   

3. Semester // Real Estate Management 
M08 Real Estate Management 7 LP 
M09 Corporate Real Estate Management (NL) 6 LP 
M10 International Business (HKG) 6 LP 
M11 Baumanagement 5 LP 
PA_03 Semesterbegleitende Fallstudie - Real Estate Management 7 LP 
   

4. Semester // Unternehmensführung 
M12 Unternehmensführung 4 LP 
MA Masterthesis 20 LP 
PP Praxisphase 15 LP 

(3) Auf der Grundlage der Modulbeschreibung (Anhang) wird ein Modulhandbuch erstellt. Das Mo-
dulhandbuch enthält verbindliche und detaillierte Angaben zu  

 den zu erwerbenden Lernergebnissen, 
 den strukturierenden Modulkomponenten, insbesondere Inhaltsbeschreibungen sowie Veran-

staltungsformen und –umfang, 
 der Verteilung der Arbeitslasten für die Vorbereitung der Teilnahme an den und die Nachberei-

tung der Veranstaltungen auf die einzelnen Modulkomponenten, 
 den verpflichtenden oder empfohlenen Voraussetzungen für die Teilnahme an Veranstaltun-

gen und Prüfungen, 
 den Wahlmöglichkeiten zwischen den alternativen Modulkomponenten, 
 dem Umfang der Arbeitslast der Modulprüfungen und unbenoteter Studienleistungen, soweit 

dieser nicht schon in der ausgewiesenen Arbeitslast der Modulkomponenten enthalten ist, so-
wie 

 ergänzende Angaben, die das Studium und die Prüfung näher beschreiben. 
Das Modulhandbuch ist in geeigneter Weise zu veröffentlichen. Es ist bei Bedarf und unter Be-
rücksichtigung der Vorgaben des Absatzes 2 und der Modulbeschreibung (Anhang) an diesen 
anzupassen. 
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§ 11 
Prüfungen, Nachweise und Leistungspunkte 

(1) In den Prüfungen zum Erwerb der Leistungspunkte soll die Kandidatin oder der Kandidat nach-
weisen, dass sie oder er die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes kennt, spezielle Fragestel-
lungen in diese Zusammenhänge einzuordnen vermag und mit den geläufigen Methoden des 
Faches Problemlösungen erarbeiten kann. Die Modulprüfungen werden nach Maßgabe der 
Modulbeschreibung (Anhang) durchgeführt. 

(2) Die Leistungspunkte werden auf Grund individuell erkennbarer Leistungen erworben. Die Prü-
fungen sind nach § 16 Abs. 1 zu benoten. 

(3) Die Prüfungen, die nach Maßgabe der Modulbeschreibung in ihrer Wiederholbarkeit eingeschränkt 
sind, sind jeweils von zwei Prüferinnen oder Prüfern zu bewerten. Hiervon kann abgewichen 
werden, wenn bei Nichtbestehen der jeweiligen Prüfung noch mindestens eine Wiederholungs-
möglichkeit besteht. Die Note der Prüfung ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzel-
bewertungen. 

(4) Die Bewertung der schriftlichen Prüfungen gemäß Absatz 2 ist dem Kandidaten oder der Kandida-
tin nach spätestens 6 Wochen mitzuteilen. 

(5) Die Prüfungen des Absatzes 3 können, wenn sie nicht bestanden sind oder als nicht bestanden 
gelten entsprechend der Angabe in der jeweiligen Modulbeschreibung (Anhang) uneingeschränkt 
oder zweimal wiederholt werden. Die Abschlussarbeit (Thesis) kann nur einmal wiederholt wer-
den. Die Wiederholung einer bestandenen Prüfung ist nicht zulässig.  

(6) Die Form, in der unbenotete Studienleistungen in den Komponenten eines Moduls erworben 
werden können, wird vorbehaltlich einer Festlegung in der Prüfungsordnung oder der Modulbe-
schreibung von den Lehrenden bei der Ankündigung der Veranstaltung festgelegt. Die Prüferin-
nen und Prüfer bzw. Lehrenden sind angehalten, den Umfang der unbenoteten Studienleistun-
gen und der dazu notwendigen Vorbereitungen so zu gestalten, dass sie den durch die Anzahl 
der Leistungspunkte vorgegebenen Arbeitsumfang nicht überschreiten. 

§ 12 
Nachteilsausgleich 

(1) Machen die Kandidatinnen und Kandidaten durch ein ärztliches Zeugnis glaubhaft, dass sie wegen 
länger andauernder oder ständiger körperlicher Behinderung nicht in der Lage sind, die Prüfung 
ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, hat die bzw. der Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses den Kandidatinnen und Kandidaten zu gestatten, gleichwertige Prüfungsleis-
tungen in einer anderen Form zu erbringen. Entsprechendes gilt für Studienleistungen. 

(2) Für Schwerbehinderte im Sinne des Sozialgesetzbuches IX, für Körperbehinderte und für 
chronisch Kranke sind Ausnahmen von den prüfungsrechtlichen und -organisatorischen Rege-
lungen und Fristen zu treffen, die die Behinderung oder chronische Erkrankung angemessen be-
rücksichtigen. Der Antrag ist mit der Anmeldung zur ersten Modulprüfung zu verbinden. 

(3) Für Studierende, für die die Schutzbestimmungen entsprechend den §§ 3, 4, 6 und 8 des Mut-
terschutzgesetzes gelten oder für die die Fristen des Bundeselterngeld- und Elternzeitgeset-
zes (BEEG) über die Elternzeit greifen, legt der Prüfungsausschuss die in dieser Prüfungsordnung 
geregelten Prüfungsbedingungen auf Antrag der oder des Studierenden unter Berücksichtigung 
des Einzelfalls fest. 
 

§ 13 
Prüfungsformen 

1. Mündliche Prüfungen 

 a) In mündlichen Prüfungen soll festgestellt werden, ob die Kandidatinnen oder Kandidaten Zu-
sammenhänge der Prüfungsgebiete erkennen und darstellen können sowie spezielle Frage-
stellungen in diese Zusammenhänge einzuordnen und zu beantworten vermögen. 

 b) Mündliche Prüfungen sind vor einer Prüferin oder einem Prüfer in Gegenwart einer sachkun-
digen Beisitzerin oder eines sachkundigen Beisitzers als Einzelprüfung abzulegen. Von der 
Gegenwart eines Beisitzers oder einer Beisitzerin kann abgewichen werden, wenn bei Nicht-
bestehen der jeweiligen Prüfung noch mindestens eine Wiederholungsmöglichkeit besteht. 
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Darüber hinaus sind mündliche Prüfungen stets von mehreren Prüferinnen oder Prüfern oder 
von einer Prüferin oder einem Prüfer in Gegenwart einer sachkundigen Beisitzerin oder eines 
sachkundigen Beisitzers abzunehmen, wenn die Nachvollziehbarkeit der mündlichen Prüfung 
nicht gesichert ist. Die Dauer der mündlichen Prüfung ist durch die Modulbeschreibungen 
zwischen 20 und 60 Minuten festzulegen.  

 c) Die Prüferin oder der Prüfer legt die Note der mündlichen Prüfung aufgrund der erbrachten 
Gesamtleistung gemäß § 16 Abs. 1 fest. Vor der Festsetzung der Note haben die Prüferinnen 
oder Prüfer die Beisitzerin oder den Beisitzer zu hören. 

 d) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der Prüfung sind in einem Protokoll festzuhal-
ten. Das Ergebnis der Prüfung ist den Kandidatinnen und Kandidaten im Anschluss an die 
mündliche Prüfung bekannt zu geben. 

 e) Studierende, die sich in einem späteren Prüfungstermin der gleichen Prüfung unterziehen 
wollen, werden nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse als Zuhörerinnen und Zuhörer 
zugelassen, es sei denn, die Kandidatin oder der Kandidat widerspricht. Die Zulassung er-
streckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. 

2. Schriftliche Prüfungen unter Aufsicht (Klausuren) 
 a) In schriftlichen Prüfungen unter Aufsicht (Klausuren) soll festgestellt werden, ob die Kandida-

tinnen oder Kandidaten in der Lage sind, in einem begrenzten Zeitrahmen mit begrenzten 
Hilfsmitteln eine den Anforderungen entsprechende Aufgabe zu lösen. Die Dauer der Klausu-
ren ist durch die Modulbeschreibungen zwischen 60 und 240 Minuten festzulegen. Die Aufga-
ben sind so zu stellen, dass bei der Bearbeitung grundlegende Kenntnisse zu Inhalten und 
Methoden des Faches sowie die Fähigkeit nachgewiesen werden können, Wissen im Sinne 
der gestellten Aufgabe anzuwenden. 

 b) Schriftliche Prüfungen in Form von Klausuren sind grundsätzlich durch zwei Prüferinnen oder 
Prüfer zu bewerten. Hiervon kann abgewichen werden, wenn bei Nichtbestehen der jeweiligen 
Modulprüfung noch mindestens eine Wiederholungsmöglichkeit besteht. Die Bewertung er-
folgt gemäß § 16 Abs. 1. 

 c) Bei Bewertung durch mehrere Prüfer ergibt sich die Note der schriftlichen Prüfung (Klausur) 
aus dem arithmetischen Mittel der von den beiden Prüfern vergebenen Noten. Die Bekannt-
gabe der Bewertung erfolgt innerhalb von sechs Wochen nach dem Prüfungstermin. Innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe der Bewertung ist den Kandidatinnen und Kandidaten Gele-
genheit zur Einsicht in ihre Klausurarbeit zu geben. 

3. Prüfungen durch schriftliche Hausarbeiten 
 a) In Prüfungen in Form von schriftlichen Hausarbeiten soll festgestellt werden, ob die Kandida-

tinnen oder Kandidaten in der Lage sind, in einer begrenzten Zeit eine den Anforderungen 
entsprechende Aufgabe inhaltlich und methodisch selbstständig zu bearbeiten und das Er-
gebnis fachlich und sprachlich angemessen darzustellen. Thema, Umfang und Bearbeitungs-
zeit der schriftlichen Hausarbeit werden von einer Prüferin oder einem Prüfer festgelegt. 

 b) Prüfungen in Form von schriftlichen Hausarbeiten sind grundsätzlich durch zwei Prüferinnen 
oder Prüfer zu bewerten. Hiervon kann abgewichen werden, wenn bei Nichtbestehen der je-
weiligen Modulprüfung noch mindestens eine Wiederholungsmöglichkeit besteht. Die Bewer-
tung erfolgt gemäß § 16 Abs. 1. 

 c) Bei Bewertung durch mehrere Prüfer ergibt sich die Note der schriftlichen Hausarbeit aus dem 
arithmetischen Mittel der von den beiden Prüfern vergebenen Noten. Die Bekanntgabe der 
Bewertung erfolgt innerhalb von sechs Wochen nach dem Abgabetermin. Innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe der Bewertung ist den Kandidatinnen und Kandidaten Gelegenheit 
zur Einsicht in ihre schriftliche Hausarbeit zu geben.  

4. Elektronische Prüfungsarbeiten  
 a) Eine „E-Prüfung“ ist eine Prüfung, deren Erstellung, Durchführung und Auswertung (mit Aus-

nahme der offenen Fragen) computergestützt erfolgt. Eine „E-Prüfung“ ist zulässig, sofern sie 
dazu geeignet ist nachzuweisen, dass die Prüfungskandidatin bzw. der Prüfungskandidat die 
Inhalte und Methoden des Moduls in den wesentlichen Zusammenhängen beherrscht und die 
erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten anwenden kann; erforderlichenfalls kann sie durch 
andere Prüfungsformen ergänzt werden. 

 b) Die „E-Prüfung“ ist in Anwesenheit einer fachlich sachkundigen Person (Protokollführerin oder 
Protokollführer) durchzuführen. Über den Prüfungsverlauf ist eine Niederschrift anzufertigen, 
in die mindestens die Namen der Protokollführerin oder Protokollführer sowie der Prüfungs-



 

9 
 

kandidatinnen und Prüfungskandidaten, Beginn und Ende der Prüfung sowie evtl. besondere 
Vorkommnisse aufzunehmen sind. Es muss sichergestellt werden, dass die elektronischen 
Daten eindeutig und dauerhaft den Kandidatinnen und Kandidaten zugeordnet werden kön-
nen. Den Kandidatinnen und Kandidaten ist gemäß den Bestimmungen des § 21 die Möglich-
keit der Einsichtnahme in die computergestützte Prüfung sowie in das von ihnen erzielte Er-
gebnis zu gewähren. Die Aufgabenstellung einschließlich der Musterlösung, das Bewertungs-
schema, die einzelnen Prüfungsergebnisse sowie die Niederschrift sind gemäß den gesetzli-
chen Bestimmungen zu archivieren. 

 c) Den Studierenden ist vor der Prüfung Gelegenheit zu geben, sich mit den Prüfungsbedingun-
gen und dem Prüfungssystem vertraut zu machen. 

 d) Prüfungen in Form von elektronischen Prüfungsarbeiten sind grundsätzlich durch zwei Prüfe-
rinnen oder Prüfer zu bewerten. Hiervon kann abgewichen werden, wenn bei Nichtbestehen 
der jeweiligen Modulprüfung noch mindestens eine Wiederholungsmöglichkeit besteht. Die 
Bewertung erfolgt gemäß § 16 Abs. 1. 

 e) Bei Bewertung durch mehrere Prüfer ergibt sich die Note der elektronischen Prüfungsarbeit  
aus dem arithmetischen Mittel der von den beiden Prüfern vergebenen Noten. Die Bekannt-
gabe der Bewertung erfolgt innerhalb von acht Wochen nach dem Prüfungstermin. Innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe der Bewertung ist den Kandidatinnen und Kandidaten Gele-
genheit zur Einsicht in ihre elektronische Prüfungsarbeit zu geben. 

5. Prüfungen im Antwortwahlverfahren  
 a) In Prüfungen im Antwortwahlverfahren löst die Kandidatin oder der Kandidat unter Aufsicht 

schriftlich gestellte Fragen durch die Angabe der zutreffend befundenen Antworten aus einem 
Katalog vorgegebener Antwortmöglichkeiten. Das Antwortwahlverfahren wird in dazu geeigne-
ten Modulen auf Antrag der Prüferinnen und Prüfer mit Zustimmung des Prüfungsausschus-
ses angewandt. 

 b) Die Prüfungsfragen müssen auf die mit dem betreffenden Modul zu vermittelnden Kenntnisse 
und Qualifikationen abgestellt sein und zuverlässige Prüfungsergebnisse ermöglichen. 

 c) Die Festlegung der Prüfungsfragen und der vorgegebenen Antwortmöglichkeiten (Prüfungs-
aufgaben) erfolgt durch die Prüferinnen und Prüfer. Dabei ist schriftlich festzuhalten, welche 
der Antwortmöglichkeiten als zutreffende Lösung der Prüfungsfragen anerkannt werden. 

 d) Die Prüfung ist bestanden, wenn die Kandidatin oder der Kandidat mindestens 60 % der ge-
stellten Prüfungsfragen zutreffend beantwortet hat oder wenn die Zahl der von der Kandidatin 
oder dem Kandidat zutreffend beantworteten Fragen um nicht mehr als 15 % die durchschnitt-
lichen Prüfungsleistungen der Kandidatinnen und Kandidaten unterschreitet, die im zurücklie-
genden, drei Prüfungstermine umfassenden Vergleichszeitraum erstmalig an der Prüfung 
teilgenommen haben. 

 e) Die Leistungen in der schriftlichen Prüfung sind wie folgt zu bewerten: Wurde die für das Be-
stehen der Prüfung erforderliche Mindestzahl gemäß Punkt d) zutreffend beantworteter Prü-
fungsfragen erreicht, so lautet die Note 

  sehr gut  (1,0)  wenn mindestens 98 %,   
   (1,3) wenn mindestens 93 %  bis 97 % 
  gut  (1,7)  wenn mindestens 89 %  bis 92 %, 
   (2,0)  wenn mindestens 85 % bis 88 %, 
   (2,3) wenn mindestens 81 %  bis 84 %, 
  befriedigend  (2,7) wenn mindestens 77 %  bis 80 %, 
   (3,0) wenn mindestens 73 %  bis 76 %, 
   (3,3) wenn mindestens 69 % bis 72 %, 
  ausreichend  (3,7) wenn mindestens 65 % bis 68 %, 
   (4,0) wenn mindestens 60 % bis 64 % 
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  der gestellten Prüfungsfragen zutreffend beantwortet wurden.  
Die Note lautet "nicht ausreichend" (5,0), wenn die erforderliche Mindestzahl gemäß Punkt d) 
zutreffend beantworteter Prüfungsfragen nicht erreicht wurde. Bei einer von 60 % abweichen-
den Mindestbestehensgrenze sind die Prozentpunkte proportional anzupassen.  

 f) Die Bewertung der Prüfung hat folgende Angaben zu enthalten:  
  1. die Zahl der gestellten und die Zahl der vom Prüfling zutreffend beantworteten Prüfungs-

fragen, 
  2. die erforderliche Mindestzahl zutreffend zu beantwortender Prüfungsfragen (Bestehens-

grenze), 
  3. im Falle des Bestehens die Prozentzahl, um die die Anzahl der zutreffend beantworteten 

Fragen die Mindestanforderungen übersteigt, 
  4. die von der Kandidatin oder dem Kandidaten erzielte Note. 
 g) Die Prüferinnen und Prüfer haben bei der Auswertung der Prüfungsleistungen darauf zu ach-

ten, ob sich auf Grund der Häufung fehlerhafter Antworten auf bestimmte Prüfungsfragen An-
haltspunkte dafür ergeben, dass die Prüfungsaufgabe fehlerhaft formuliert war. Ergibt sich 
nach der Durchführung der Prüfung, dass einzelne Prüfungsfragen oder Antwortmöglichkeiten 
fehlerhaft formuliert wurden, gelten die betreffenden Prüfungsaufgaben als nicht gestellt. Die 
Zahl der Prüfungsaufgaben vermindert sich entsprechend; bei der Bewertung ist die vermin-
derte Aufgabenzahl zugrunde zu legen. Die Verminderung der Prüfungsaufgaben darf sich 
nicht zum Nachteil der Prüflinge auswirken. 

6. Präsentation mit Kolloquium  
 a) In Prüfungen in Form einer Präsentation mit Kolloquium soll festgestellt werden, ob die Kandi-

datin oder der Kandidat ein fachliches oder praktisches Thema selbstständig bearbeiten und 
das Ergebnis einem Fachpublikum darstellen und vermitteln kann sowie in einer Diskussion 
erläutern bzw. argumentativ zu verteidigen vermag. 

 b)  
c)  

Die Regelungen unter Nr. 1 Buchstaben b) – e) gelten entsprechend. 
Die Präsentation kann auch im Zusammenhang mit einer schriftlichen Ausarbeitung erfol-
gen. 

7. Sammelmappe  
 a) Bei der Prüfungsform der Sammelmappe erarbeitet die Kandidatin oder der Kandidat mehrere 

über ein oder mehrere Semester verteilte Aufgabenstellungen in Form von bearbeiteten 
Übungsaufgaben, Protokollen, Vorträgen oder anderen Leistungen, die auf ein Modul bezo-
gen auch aus mehreren Modulkomponenten und Lehrveranstaltungen stammen können. 

 b) Die Ergebnisse der Einzelleistungen werden durch eine Prüferin oder einen Prüfer, die oder 
der nach § 6 bestellt wird, in einer Gesamtbetrachtung begutachtet und bewertet. Die Modul-
beschreibungen können über diese Form der Sammelmappe mit Begutachtung hinaus festle-
gen, dass Begutachtung und Bewertung der gesamten Sammelmappe mit einer abschließen-
den Einzelleistung in Form entweder einer mündlichen Prüfung, einer schriftlichen Prüfung 
(Klausur) oder einer Hausarbeit nach den an anderer Stelle der Prüfungsordnung getroffenen 
Regelungen verbunden ist. Die gemäß § 16 festzulegende Note schließt alle im Rahmen der 
Sammelmappe erbrachten Leistungen ggf. einschließlich der vorgenannten abschließenden 
Prüfung ein. 

 c) Die Modulbeschreibungen können festlegen, dass die Einzelleistungen der Sammelmappe 
durch die jeweilige Lehrende oder den jeweiligen Lehrenden unverbindlich vorbegutachtet und 
vorbewertet werden, die oder der für diese Vorbegutachtung und Vorbewertung zur Prüferin 
oder zum Prüfer nach § 6 bestellt ist. Sofern die Zahl der geforderten Einzelleistungen die 
Anzahl der Modulkomponenten nicht übersteigt, können die Modulbeschreibungen zudem 
festlegen, dass diese Vorbegutachtungen von Einzelleistungen gegenüber dem Prüfungsaus-
schuss dokumentiert werden, der diese Vorbewertung der Prüferin oder dem Prüfer für die 
abschließende Gesamtbegutachtung und -bewertung der Sammelmappe zur Verfügung stellt. 

 d) Sofern die Modulbeschreibungen keine Festlegungen zu Form, Frist und Dokumentation der 
zu erbringenden Einzelleistungen treffen, gibt der Prüfungsausschuss zu geeigneter Zeit, in 
der Regel spätestens zu Beginn der Vorlesungszeit, bekannt, in welcher Form und Frist die 
Einzelleistungen der Sammelmappe zu erbringen, auf welche Weise sie zu dokumentieren 
sind und ggf. durch die zur Prüferin bestellte Lehrende oder den zum Prüfer bestellten Leh-
renden vorzubegutachten sind. 

 e) Muss eine Prüfung in Form einer Sammelmappe wiederholt werden, so legt die für die Ge-
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samtbegutachtung und -bewertung bestellte Prüferin oder der hierzu bestellte Prüfer gegebe-
nenfalls fest, welche der in der Sammelmappe nachzuweisenden Einzelleistungen nicht wie-
derholt werden müssen, und macht dies aktenkundig. Die nicht zu wiederholenden Einzelleis-
tungen müssen für die erneute Gesamtbegutachtung und -bewertung erneut vorgelegt wer-
den. 

8. Integrierte Prüfungen  
 a) In integrierten Prüfungen soll festgestellt werden, ob der Kandidat oder die Kandidatin in ei-

nem begrenzten Zeitraum eine den Anforderungen entsprechende Aufgabe lösen und das 
Ergebnis anschließend im Zusammenhang des Prüfungsgebietes darstellen kann sowie spe-
zielle Fragestellungen in diese Zusammenhänge einzuordnen und zu beantworten vermag. 

 b) Die Aufgabenstellung wird der Kandidatin oder dem Kandidaten vier Wochen vor dem Prü-
fungstermin zur Vorbereitung einer Präsentation schriftlich mitgeteilt. Die integrierte Prüfung  
beinhaltet einen freien Vortrag, an den sich ein mündlicher Prüfungsteil entsprechend Nr.1 
Buchstabe b – e unmittelbar anschließt. 

 

§ 14 
Erfassung und Anrechnung von Leistungspunkten 

(1) Für jede Kandidatin und jeden Kandidaten richtet der Prüfungsausschuss ein Leistungspunk-
tekonto ein. Im Leistungspunktekonto werden die erworbenen Leistungspunkte sowie die mit 
Modulprüfungen und der Abschlussarbeit verbundenen Benotungen erfasst. Die individuell er-
kennbaren Leistungen werden durch die Prüferinnen bzw. Prüfer in einer vom Prüfungsaus-
schuss vorgegebenen Form den Studierenden bescheinigt oder dem Prüfungsausschuss mitge-
teilt. Im Rahmen der organisatorischen Möglichkeiten können die Kandidatinnen und Kandidaten 
in den Stand ihrer Konten Einblick nehmen. 

(2) Leistungen können zum Erwerb des Abschlusses innerhalb des Studienganges Real Estate Ma-
nagement and Construction Project Management (REM und CPM) nicht mehrfach angerechnet 
werden.  
 

§ 15 
Abschlussarbeit (Master-Thesis) 

(1) Die Abschlussarbeit soll zeigen, dass die Kandidatinnen und Kandidaten ihr Fach beherrschen und 
in der Lage sind, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus ihrem Fach in einer 
begrenzten Zeit selbstständig und wissenschaftlich zu bearbeiten und das Ergebnis fachlich 
und sprachlich angemessen darzustellen. Voraussetzung für die Ausgabe des Themas der Ab-
schlussarbeit ist der Nachweis von 60 Leistungspunkten gemäß § 10. 

(2) Das Thema der Abschlussarbeit wird von gemäß § 6 Abs. 1 vom Prüfungsausschuss bestellten 
Prüferinnen und Prüfern festgelegt. Die Abschlussarbeit wird von diesen Prüferinnen und Prüfern 
betreut. Den Kandidatinnen und Kandidaten ist Gelegenheit zu geben, ein Thema für die 
Abschlussarbeit vorzuschlagen. 

(3) Auf Antrag der Kandidatinnen und Kandidaten sorgt die bzw. der Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses dafür, dass die Kandidatinnen und Kandidaten rechtzeitig, d.h. in der Regel am Ende der 
Vorlesungszeit des dritten Semesters, ein Thema für eine Abschlussarbeit erhalten. 

(4) Die Ausgabe des Themas der Abschlussarbeit erfolgt über die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses. Der Zeitpunkt der Ausgabe ist aktenkundig zu machen. 

(5) Die Bearbeitungszeit für die Abschlussarbeit beträgt vier Monate. Thema und Aufgabenstellung 
müssen so beschaffen sein, dass die zur Bearbeitung vorgegebene Frist eingehalten werden kann. 
Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb der ersten sechs Wochen der Bearbeitungszeit 
zurückgegeben werden. Im Einzelfall kann der Prüfungsausschuss auf begründeten Antrag der 
Kandidatinnen und Kandidaten die Bearbeitungszeit ausnahmsweise um bis zu vier Wochen ver-
längern. 

(6) Bei der Abgabe der Abschlussarbeit haben die Kandidatinnen und Kandidaten schriftlich zu ver-
sichern, dass sie ihre Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quel-
len und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate kenntlich gemacht haben. 
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(7) Die Abschlussarbeit ist fristgemäß beim Prüfungsausschuss in dreifacher Ausfertigung abzuliefern; 
der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Eine elektronische Fassung der Abschlussarbeit 
sowie der bei empirischen Arbeiten verwendeten Daten ist in einem mit dem Prüfungsausschuss 
abzustimmenden Dateiformat zur Plagiatskontrolle auf einem vom Prüfungsausschuss festzule-
genden Datenträger der gedruckten Fassung beizufügen. Wird die Abschlussarbeit nicht fristge-
mäß abgeliefert, gilt sie gemäß § 8 Abs. 1 Satz 2 als mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet. 

(8) Die Abschlussarbeit ist von zwei Prüferinnen bzw. Prüfern zu begutachten und zu bewerten. Eine 
bzw. einer der Prüfer soll diejenige bzw. derjenige sein, die bzw. der das Thema festgelegt und die 
Arbeit betreut hat. Die zweite Prüferin oder der zweite Prüfer wird von der bzw. dem Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses bestimmt. Dem Betreuer bzw. der Betreuerin der Arbeit wird eine Vor-
schlagsmöglichkeit für die zweite Prüferin bzw. den zweiten Prüfer eingeräumt. Die einzelne Be-
wertung ist entsprechend § 16 Abs. 1 vorzunehmen und schriftlich zu begründen. Die Note der 
Abschlussarbeit wird aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen gebildet, sofern die 
Differenz nicht mehr als 2,0 beträgt. Beträgt die Differenz mehr als 2,0, wird vom Prüfungsaus-
schuss eine dritte Prüferin bzw. ein dritter Prüfer zur Bewertung der Abschlussarbeit bestimmt. In 
diesem Fall wird die Note der Abschlussarbeit aus dem arithmetischen Mittel der beiden besseren 
Noten gebildet. Die Abschlussarbeit kann jedoch nur dann als "ausreichend" oder besser bewertet 
werden, wenn mindestens zwei Noten "ausreichend" oder besser sind. Ist die Benotung der Ab-
schlussarbeit nicht mindestens "ausreichend", ist die Abschlussarbeit nicht bestanden und deshalb 
zu wiederholen. 

(9) Die Abschlussarbeit kann einmal wiederholt werden. Die Kandidatinnen und Kandidaten erhalten 
in diesem Fall ein neues Thema. Eine Rückgabe des Themas der zweiten Abschlussarbeit in der 
in Absatz 5 Satz 3 genannten Frist ist jedoch nur zulässig, wenn die Kandidatinnen und Kandidaten 
bei der Anfertigung ihrer ersten Abschlussarbeit von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht 
hatten.  

(10) Die Bewertung der Abschlussarbeit ist den Kandidatinnen und Kandidaten spätestens acht 
Wochen nach Abgabe mitzuteilen. 

(11) Die Abschlussarbeit wird mit 20 Leistungspunkten verrechnet. 
 

§ 16 
Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung der Noten und Bestehen der Masterprüfung 

(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von der jeweiligen Prüferin oder dem 
jeweiligen Prüfer festgesetzt. Für die Bewertung sind folgende Noten zu verwenden: 
1 = sehr gut = eine hervorragende Leistung; 
2 =  gut = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforderun-

gen liegt; 
3 = befriedigend = eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht; 
4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen genügt; 
5 = nicht ausrei-

chend 
= eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht 

mehr genügt. 

Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können Zwischenwerte durch Erniedrigen 
oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 gebildet werden. Die Bildung der Noten 0,7; 4,3; 4,7 und 
5,3 ist dabei ausgeschlossen. 

(2) Die Modulnote lautet: 
bei einem Durchschnitt bis 1,5 = sehr gut; 
bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5 = gut; 
bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5 = befriedigend; 
bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0 = ausreichend, 
bei einem Durchschnitt über 4,0 = nicht ausreichend. 
Bei Bildung einer Modulnote wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt; 
alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 
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(3) Die Gesamtnote der Masterprüfung ergibt sich aus dem nach Leistungspunkten gewichteten 
arithmetischen Mittel der Modulnoten sowie der Note der Abschlussarbeit. Bei Bildung der 
Gesamtnote wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren 
Stellen werden ohne Rundung gestrichen. Die Gesamtnote einer bestandenen Masterprüfung 
lautet: 
bei einem Durchschnitt bis 1,5 = sehr gut; 
bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5 = gut; 
bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5 = befriedigend; 
bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0 = ausreichend. 

(4) An Stelle der Gesamtnote "sehr gut" nach Absatz 3 wird das Gesamturteil "mit Auszeichnung 
bestanden" erteilt, wenn die Abschlussarbeit mit 1,0 bewertet und der Durchschnitt aller anderen 
Noten der Masterprüfung nicht schlechter als 1,3 ist. 

(5) Die Gesamtnoten der erfolgreichen Studierenden aus dem Masterstudiengang Real Estate 
Management and Construction Project Management (REM und CPM) der beiden vergangenen 
Studienjahre werden in einer Tabelle dargestellt, welche die im Studiengang vergebenen 
Gesamtnoten (1 bis 4), die Anzahl der Studierenden, die diese Gesamtnoten jeweils erreichten 
und den prozentualen Anteil dieser Noten an der Gesamtsumme enthält (ECTS-Grading-Table). 
Für die Gesamtnote erhalten die Kandidatinnen und Kandidaten zusätzlich die folgenden ECTS 
Noten: 
die besten 10 % die Note A  
die nächsten  25 % die Note B  
die nächsten 30 % die Note C  
die nächsten 25 % die Note D  
die nächsten 10 % die Note E. 

§ 17 
Zeugnis 

(1) Über die bestandene Masterprüfung wird unverzüglich, möglichst innerhalb von vier Wochen nach 
dem Erwerb aller Leistungspunkte ein Zeugnis ausgestellt, das die einzelnen Modulnoten, die Ge-
samtnote, die Note und das Thema der Abschlussarbeit enthält. Auf Antrag der Kandidatinnen und 
Kandidaten wird in das Zeugnis auch die bis zum Abschluss der Masterprüfung benötigte Fach-
studiendauer aufgenommen. Das Zeugnis ist von der bzw. dem Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses zu unterzeichnen. Als Datum des Zeugnisses ist der Tag anzugeben, an dem die letzte 
Leistung zum Erwerb von Leistungspunkten erbracht wurde. 

(2) Ist die Masterprüfung endgültig nicht bestanden oder gilt sie als endgültig nicht bestanden, erteilt 
die bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses der Kandidatin bzw. dem Kandidaten hierüber 
einen schriftlichen Bescheid. 

(3) Der Bescheid über die endgültig nicht bestandene Masterprüfung ist mit einer Rechtsbehelfsbeleh-
rung zu versehen. 

(4) Hat die Kandidatin oder der Kandidat die Masterprüfung nicht bestanden, wird ihr bzw. ihm auf 
Antrag und gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise eine schriftliche Bescheinigung aus-
gestellt, die die erbrachten Prüfungsleistungen, deren Noten und die zugehörige Anzahl von 
Prüfungsversuchen sowie die zum Bestehen der Masterprüfung noch fehlenden Leistungspunkte 
enthält und erkennen lässt, dass die Masterprüfung nicht bestanden ist. 

§ 18 
Masterurkunde 

(1) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird den Kandidatinnen und Kandidaten die Masterurkunde mit dem 
Datum des Zeugnisses ausgehändigt. Darin wird die Verleihung des Mastergrades gemäß § 2 
beurkundet. 

(2) Die Masterurkunde wird von der Dekanin bzw. dem Dekan der Fakultät für Architektur und Bau-
ingenieurwesen sowie von der bzw. dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet 
und mit dem Siegel der Fakultät versehen. 
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(3) Die Bergische Universität Wuppertal stellt ein Diploma Supplement (DS) entsprechend dem "Dip-
loma Supplement Model" der Europäischen Kommission, des Europarates und der UNE-
SCO/CEPES aus. Als Darstellung des nationalen Bildungssystems (DS-Abschnitt 8) wird der zwi-
schen der Kultusministerkonferenz der Länder und der Hochschulrektorenkonferenz abgestimmte 
Text in der jeweils geltenden Fassung verwendet. Auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten 
händigt die Bergische Universität Wuppertal zusätzlich zur Ausstellung des Diploma Supplement 
Übersetzungen der Urkunden und Zeugnisse in englischer Sprache aus. 
 

 
III. Schlussbestimmungen 

 
§ 19 

Ungültigkeit der Masterprüfung, Aberkennung des Mastergrades 

(1) Hat eine Kandidatin oder ein Kandidat beim Erwerb der Leistungspunkte getäuscht und wird diese 
Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, kann der Prüfungsausschuss nach-
träglich die Noten für diejenigen Leistungen, bei deren Erbringung getäuscht wurde, entsprechend 
berichtigen und die Prüfung ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zum Erwerb von Leistungspunkten nicht erfüllt, 
ohne dass die Kandidatin oder der Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache 
erst nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, wird dieser Mangel durch erfolgreichen 
Erwerb der Leistungspunkte geheilt. Hat die Kandidatin oder der Kandidat die Zulassung vorsätz-
lich zu Unrecht erwirkt, entscheidet der Prüfungsausschuss unter Beachtung des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen über die Rechtsfolgen. 

(3) Vor einer Entscheidung ist den Betroffenen Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 
(4) Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein neues Zeugnis zu erteilen. Eine 

Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von drei Jahren nach 
Ausstellung des Zeugnisses ausgeschlossen. 

(5) Ist die Prüfung insgesamt für nicht bestanden erklärt worden, ist der Mastergrad abzuerkennen und 
die Masterurkunde einzuziehen. 
 

§ 20 
Einsicht in die Prüfungsakten 

Den Studierenden wird auf Antrag nach einzelnen Prüfungen Einsicht in ihre Prüfungsarbeiten, Bewer-
tungen und Begutachtungen gewährt. Der Antrag muss binnen eines Monats nach Bekanntgabe des 
Prüfungsergebnisses gestellt werden. Näheres regelt der Prüfungsausschuss. 

 
§ 21 

Übergangsbestimmungen 

Diese Prüfungsordnung findet auf alle Studierenden Anwendung, die für den Masterstudiengang Real 
Estate Management and Construction Project Management ab dem Sommersemester 2019 erstmalig an 
der Bergischen Universität Wuppertal eingeschrieben sind. 
Studierende, die ihr Studium nach der Prüfungsordnung vom 17.05.2011 (Amtl. Mittlg. 28/11) aufge-
nommen haben, können ihre Modulprüfungen/Wiederholungsprüfungen bis zum 31.03.2024 nach der 
alten Prüfungsordnung ablegen, es sei denn, dass sie die Anwendung dieser neuen Prüfungsordnung 
beim Prüfungsausschuss beantragen. Der Antrag auf Anwendung der neuen Prüfungsordnung ist unwi-
derruflich. 
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§ 22 
In-Kraft-Treten, Veröffentlichung 

Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen als 
Verkündungsblatt der Bergischen Universität Wuppertal in Kraft.  
 
Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät für Architektur und 
Bauingenieurwesen vom 24.07.2017. 
 
 
Wuppertal, den 06.02.2019 
 
 

Der Rektor 
der Bergischen Universität Wuppertal 

Universitätsprofessor Dr. Dr. h.c. Lambert T. Koch 
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Module des Studiengangs Real Estate Management and Construction
Project Management mit dem Abschluss Master of Science -
weiterbildend

Stand: 8.2.2019

PP Anerkennung Praxisphase
Gewicht der Note

15
Workload

15 LP
Qualifikationsziele:

Die Studierenden sind in der Lage, die im Rahmen des Studiums erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten auf ihren
praktischen Alltag zu übertragen. Dabei können sie sowohl ihre persönlichen Stärken als auch evtl. vorhandene
Schwächen kritisch reflektieren und geeignete Maßnahmen zur Kompensation ergreifen. Für die während des
zweijährigen, berufsbegleitenden Masterstudiums, erlangten Praxiskenntnisse, auch durch Anwendung und Vertiefung
des Erlernten in der Praxis, wird den Studierenden die Leistung pauschal mit 15 Leistungspunkten anerkannt.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

1

M01 Architektur, Stadt- und Regionalplanung
Gewicht der Note

6
Workload

6 LP
Qualifikationsziele:

Die Studierenden kennen die Aufgaben und Strukturen einer nachhaltigen Stadtentwicklung und sind in der Lage,
eine sinnvolle Infrastruktur- und Standortplanung durchzuführen. Zudem verfügen sie über die rechtliche Expertise,
um Bebauungsentwürfe für Grundstücke zu beurteilen. Sie verfügen über fundierte Kenntnisse der Geschichte der
Architektur, wodurch ein Verständnis für den Zusammenhang der gesellschaftlichen Entwicklungen und daraus
resultierenden menschlichen Bedarfe im Zusammenhang mit Gebäuden gegeben ist. Neben den so erworbenen
Fähigkeiten, die Immobilienbedarfe richtig bzw. systematisiert einzuschätzen, sind die Studierenden in der Lage,
sozialkonforme Immobilienprojekte zu planen. Ganz im Sinne der nachhaltigen Gebäudeplanung erwerben sie
bereits erste Grundkenntnisse zu energieoptimierenden sowie ökologischen Aspekten, welche sie in der Planung
berücksichtigen können. Zudem haben sie Kenntnisse, um die Lebenszykluskosten einer Immobilie zu kalkulieren. Sie
sind darüber hinaus in der Lage, künftige Verkehrsaufkommen für Bau- und Immobilienprojekte zu prognostizieren und
kennen die Anforderungen an die moderne Verkehrsplanung sowie elementare Steuerungsmechanismen.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Modulabschlussprüfung ID: 34433 Schriftliche Prüfung (Klausur) 120 Minuten 2 6

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

0

2



Module des Studiengangs Real Estate Management and Construction
Project Management mit dem Abschluss Master of Science -
weiterbildend

Stand: 8.2.2019

M11 Baumanagement
Gewicht der Note

5
Workload

5 LP
Qualifikationsziele:

Die Studierenden verfügen über Grundlagenkenntnisse des internen und externen Rechnungswesens sowie der
Kostenrechnung. Sie sind ferner in der Lage, eine Baukalkulation zu erstellen und kennen auch Kalkulationsverfahren
zur Bauauftragsrechnung. Die Studierenden sind mit dem Prozess der Vergabe und der Abrechnung eines Projektes
vertraut. Sie kennen die Herausforderungen, die Bauprozesse in der Baulogistik mit sich bringen und sind in
der Lage mit erlernten Methoden, Lösungsansätze zu erarbeiten. Die Studierenden haben Kenntnisse in der
Arbeitsvorbereitung und können entsprechende Planungs- und Steuerungsmaßnahmen bewerten und entwickeln,
sowohl aus Sicht eines Bauunternehmers als auch eines Projektsteuerers. Sie verfügen über Kenntnisse im
Construction Management, kennen Vertragstypen und deren Risikoprofile, und können diese bewerten. Sie sind
in der Lage, sich in unterschiedliche Rollen von an Bau- und Immobilienprojekten Beteiligten und deren Interessen
hineinzuversetzen und verfügen über geeignete Instrumente, um Bauprojekte zu managen. Schließlich können die
Studierenden Nachträge prüfen und das sog. Claimpotential für eine erfolgreiche Abwehr in der Praxis identifizieren.
Zudem sind sie mit innovativen Technologien vertraut und verstehen BIM (Building Information Modeling) als Methode.
Sie sind in der Lage, das Potential der Digitalisierung zu erfassen und auf die Bau-und Immobilienwirtschaft sowie auf
ihren Tätigkeitsbereich anzuwenden.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Modulabschlussprüfung ID: 34458 Schriftliche Prüfung (Klausur) 120 Minuten 2 5

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

0

M05 Bautechnik
Gewicht der Note

6
Workload

6 LP
Qualifikationsziele:

Die Studierenden erwerben die Grundlagen im konstruktiven Ingenieurbau. Sie kennen die Abläufe einer
Tragwerksplanung sowie die dazugehörigen Normen und Vorschriften. Sie erlangen Kenntnisse über die
Tragelemente eines Bauwerkes, der Tragwerksmodellierung selbst sowie der Einwirkungen auf Tragewerke.
Sie kennen die Vorgehensweise zur Ermittlung der statischen Bestimmtheit und das Tragverhalten von Stab-
und Plattentragwerken. Mit den erlangten Kompetenzen im Bereich des Brandschutzes, sind sie befähigt,
Brandschutzkonzepte anhand von baurechtlichen Anforderungen, Schutzzielen und Gebäudetechnik zu beurteilen.
Sie kennen die wesentlichen Aspekte des Wärme-, Feuchte- und Schallschutzes. Zudem verfügen sie über
geotechnisches Grundlagenwissen und sind somit in der Lage, Baugrund- und Grundwasserverhältnisse sowie
Sanierungspläne für Altlast-Verdachtsflächen einzuschätzen.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Modulabschlussprüfung ID: 34461 Schriftliche Prüfung (Klausur) 120 Minuten 2 6

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

0

3



Module des Studiengangs Real Estate Management and Construction
Project Management mit dem Abschluss Master of Science -
weiterbildend

Stand: 8.2.2019

M07 Bau- und Immobilienrecht
Gewicht der Note

5
Workload

5 LP
Qualifikationsziele:

Die Studierenden besitzen umfassende rechtliche Kenntnisse zu allen relevanten Themenbereichen des Bau-
und Immobilienrechts. Sie können den Bauvertrag nach VOB/B bewerten bzw. kennen die Unterschiede zum
Werksvertragsrecht des BGB. Auf Basis der erworbenen Immobiliensteuerrechtskompetenz können sie Liquiditäts-
und Wirtschaftlichkeitsberechnungen über Berücksichtigung von Steuereffekten durchführen. Außerdem sind sie in
der Lage auf Basis der HOAI, das Honorar für Architekten und Ingenieure zu kalkulieren. Neben den erworbenen
Grundkenntnissen zum Miet- und Maklerrecht, haben sie Kenntnisse im Unternehmenssteuerrecht erworben
und die Vorgehensweise zur Unternehmensbesteuerung unter Berücksichtigung und Vergleich unterschiedlicher
Rechtsformen von Unternehmen kennengelernt. Darüber hinaus haben sie Kenntnisse des öffentlichen Baurechts
erlangt und können den Ablauf des Vergabeverfahrens anhand der VOB/A, VOB/A EG darstellen.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Modulabschlussprüfung ID: 34456 Schriftliche Prüfung (Klausur) 120 Minuten 2 5

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

0

M09 Corporate Real Estate Management (NL)
Gewicht der Note

6
Workload

6 LP
Qualifikationsziele:

Die Studierenden verfügen über internationale Kenntnisse zur systematischen Analyse von Unternehmen und zur
Entwicklung von Unternehmensstrategien, insbesondere im Hinblick auf das Corporate Real Estate Management.
Sie kennen aktuelle Geschäftsanalysemodelle und wissen um die veränderten Bedürfnisse von Mitarbeitern
und Organisationen unterschiedlicher Branchen im internationalen Umfeld. Dem Gestalten und Managen von
(unternehmenseigenen oder angemieteten) Immobilien kommt dabei eine entscheidende, strategische Bedeutung zu.
Die Studierenden kennen die Anforderungen an moderne Formen der Zusammenarbeit und die damit verbundenen
Raum- und Arbeitskonzepte wie bspw. activity based working. Sie haben einen Überblick über theoretische Konzepte
im Corporate Real Estate Management und deren Anwendung in der Praxis. Die Studierenden sind in der Lage, unter
Entwicklung von geeigneten Leistungsindikatoren und unter Berücksichtigung der jeweiligen Organisation und ihrer
Bedürfnisse, eine Corporate Real Estate Strategie zu entwickeln.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Modulabschlussprüfung ID: 34470 Schriftliche Hausarbeit  1 1

Modulabschlussprüfung ID: 34443 Präsentation mit Kolloquium  1 1

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

2

4



Module des Studiengangs Real Estate Management and Construction
Project Management mit dem Abschluss Master of Science -
weiterbildend

Stand: 8.2.2019

M10 International Business (HKG)
Gewicht der Note

6
Workload

6 LP
Qualifikationsziele:

Die Studierenden beherrschen die Anwendung aller gängigen Werkzeuge, um die Kultur, Marktpositionierung
und Strategie eines Unternehmens zu analysieren. Die Studierenden kennen die Methoden der strategischen
Unternehmensführung und können diese auf die Corporate Real Estate Strategie eines Unternehmens übertragen. Sie
verfügen zudem über die Fähigkeit, veränderte Anforderungen an die strategische Ausrichtung eines Unternehmens
zu analysieren und darauf aufbauend die veränderten Anforderungen der Mitarbeitenden in Bezug auf Raumnutzung,
Arbeits- und Raumorganisation darzustellen sowie Leistungssteigerungen anhand von geeigneten Indikatoren
messbar zu machen. Sie sind zudem in der Lage, Corporate Real Estate Lösungen zu entwickeln, die sowohl unter
betrieblichen und ökonomischen als auch unter personellen und strategischen Gesichtspunkten das Optimum für das
Unternehmen darstellen. Die Studierenden sind in der Lage, in einem interdisziplinären Team eine Corporate Real
Estate Strategie für ein Unternehmen zu entwickeln und diese vor internationalen Kunden zu präsentieren.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Modulabschlussprüfung ID: 34487 Schriftliche Hausarbeit  1 6

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

0

M03 Kommunikation und Marketing
Gewicht der Note

5
Workload

5 LP
Qualifikationsziele:

Die Studierenden erlangen umfangreiche Kompetenzen zu Präsentations- sowie Vortragstechniken. Sie werden in
der Moderation und Mediation geschult, sodass Sie in der Lage sind schwierige Gespräche konstruktiv zu führen.
Hierzu erlernen sie auch rhetorische Strategien und erfahren nach einem umfangreichen Coaching wo die jeweiligen
eigenen kommunikativen Schwächen und Stärken liegen, um diese zielführend zu optimieren. Neben der Entwicklung
der eigenen kommunikativen Kompetenzen, kennen die Studierenden die Bedeutung der Bürgerbeteiligung sowie des
Stakeholder-Managements, um mögliche Konfliktpotenziale gezielt und frühzeitig zu erkennen und gegenzusteuern.
Auch die entscheidenden Methoden zur optimalen Darstellungsweise der Immobilie selbst, sind den Studierenden
bekannt und sie können diese in die Berufspraxis übertragen.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Modulabschlussprüfung ID: 34482 Schriftliche Prüfung (Klausur) 60 Minuten 2 3

Modulabschlussprüfung ID: 34488 Präsentation mit Kolloquium  2 2

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

0

5



Module des Studiengangs Real Estate Management and Construction
Project Management mit dem Abschluss Master of Science -
weiterbildend

Stand: 8.2.2019

MA Masterthesis
Gewicht der Note

20
Workload

20 LP
Qualifikationsziele:

Die Studierenden sind in der Lage, anspruchsvolle Fragestellungen aus der Bau- und Immobilienwirtschaft
mit wissenschaftlichen Methoden selbstständig zu bearbeiten und Problemstellungen aus der Praxis zu
lösen. Sie können das im Rahmen des Masterstudiengangs erworbene Methodenwissen zur ganzheitlichen
Immobilienprojektentwicklung und zum Immobilienmanagement anwenden und auf konkrete Fragestellungen
übertragen.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Modulabschlussprüfung ID: 34469 Abschlussarbeit (Thesis)  1 20

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

0

M06 Nachhaltige Gebäudeplanung
Gewicht der Note

4
Workload

4 LP
Qualifikationsziele:

Die im Rahmen von Modul 6 erworbenen Kenntnisse, befähigen die Studierenden zu einer umfassenden nachhaltigen
Gebäudeplanung unter Beachtung ökologischer, soziologischer wie ökonomischer Einflussfaktoren. Sie sind in der
Lage, die Primärenergiekennzahl eines Gebäudes zu ermitteln und einen Wirtschaftlichkeitsvergleich mit Betrachtung
der Energie-, Betriebs-, Investitions- und Annuitätskosten praktisch durchzuführen. Auch kennen die Studierenden die
unterschiedlichen Einflussfaktoren auf die Qualität eines Raumes und können diese im Rahmen einer nachhaltigen
Gebäudeplanung berücksichtigen. Sie haben alle am Markt relevanten Zertifizierungssysteme für nachhaltige
Gebäude kennengelernt und können die Unterschiede sowie einzelne Entscheidungskriterien für die jeweiligen
Zertifizierungsstufen darstellen.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Modulabschlussprüfung ID: 34462 Schriftliche Prüfung (Klausur) 120 Minuten 2 4

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

0

6



Module des Studiengangs Real Estate Management and Construction
Project Management mit dem Abschluss Master of Science -
weiterbildend

Stand: 8.2.2019

M02 Projektentwicklung und Immobilienbewertung
Gewicht der Note

6
Workload

6 LP
Qualifikationsziele:

Die Studierenden sind in der Lage, eine Projektentwicklung im engeren Sinne durchzuführen sowie die einzelnen
Projektentwicklungsschritte im ganzheitlichen Immobilienlebenszyklus einzuordnen. Sie kennen die Aufgabenfelder
der Projektentwicklung beginnend mit der Zustandsanalyse, über Wirtschaftlichkeitsanalysen bis hin zum
Projektmanagement. Sie sind in der Lage, Immobilien basierend auf normierten und nicht normierten Verfahren
zu bewerten. Neben der Projektentwicklung auf der grünen Wiese, sind die Studierenden vertraut mit der
Projektentwicklung im Bestand und können die Besonderheiten, die dabei zu berücksichtigen sind, umfänglich
bewerten und in der Praxis berücksichtigen. Sie kennen die verschiedenen Projektarten im Hochbau differenziert nach
klassischen Projektarten und Spezialimmobilien, wie Handels- oder Sozialimmobilien. Schließlich beherrschen die
Studierenden die Planung des Zeitmanagements zur effektiven Projektabwicklung.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Modulabschlussprüfung ID: 34457 Schriftliche Prüfung (Klausur) 120 Minuten 2 6

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

0

M04 Projektmanagement
Gewicht der Note

4
Workload

4 LP
Qualifikationsziele:

Die Studierenden haben umfassende Kenntnisse zum Projektmanagement erworben. Sie kennen die
Handlungsbereiche A bis E gemäß AHO Heft 9 des Deutschen Verbandes der Projektmanager in der Bau- und
Immobilienwirtschaft und können diese auf ihre berufliche Praxis als Projektmanager/in übertragen. Darüber
hinaus kennen sie die in der DIN (69901) verankerten Grundlagen zum Projektmanagement. Sie haben einen
Gesamtüberblick über das Projektmanagement gewonnen und können das Erlernte eigenständig in die Planung von
Projektmanagementstrukturen in der Bau- und Immobilienwirtschaft einbringen.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Modulabschlussprüfung ID: 34450 Schriftliche Prüfung (Klausur) 120 Minuten 2 4

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

0

7



Module des Studiengangs Real Estate Management and Construction
Project Management mit dem Abschluss Master of Science -
weiterbildend

Stand: 8.2.2019

M08 Real Estate Management
Gewicht der Note

7
Workload

7 LP
Qualifikationsziele:

Im Modul Real Estate Management erwerben die Studierenden Kenntnisse zu diversen Analysemethoden
und internationalen Bewertungsverfahren von Immobilienbeständen, um diese zielgerichtet zu steuern und zu
bewirtschaften. Sie sind in der Lage, durch mikroökonomische Analysen der Immobilienmärkte und Einordnung der
Marktrisiken, Perspektiven aufzustellen, um Immobilienbestände strategisch auszurichten. Die Studierenden kennen
marktgängige Research-Methoden und wissen, wie Ratings für Immobilienmärkte, -objekte und -fonds aufgestellt
werden. Sie kennen die verschiedenen Managementebenen und -aufgaben des Real Estate Managements und
wissen, wie diese sich voneinander abgrenzen. Sie können Risiko-Rendite-Abwägungen bewerten und kennen
geeignete Instrumente zur Steuerung von Immobilienbeständen.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Modulabschlussprüfung ID: 34434 Schriftliche Prüfung (Klausur) 120 Minuten 2 7

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

0

PA01 Semesterbegleitende Fallstudie - Projektentwicklung
Gewicht der Note

7
Workload

7 LP
Qualifikationsziele:

Die Studierenden sind in der Lage, die im Rahmen der Module M01 bis M03 erworbenen Kenntnisse eigenständig
auf konkrete Fragestellungen der Praxis anzuwenden. Im ersten Semester führen die Studierenden in Teams
fundierte Projektentwicklungen für verschiedene Standorte durch. Sie sind in der Lage Projektideen zu generieren und
können die verschieden Stadien einer Projektentwicklung im engeren Sinne durchführen: von der Marktrecherche,
über Analysen und Vorplanung bis hin zur Finanzierung und Entscheidung, ob und wie das Projekt durchgeführt
wird. Sie sind in der Lage, komplexe Frage- und Problemstellungen zu hinterfragen und Lösungen zu entwickeln.
Zudem vertiefen sie ihre Kooperations- und Teamkompetenzen innerhalb interdisziplinärer Teams und stellen ihre
kommunikativen Fähigkeiten, wie auch Führungskompetenzen unter Beweis.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Zusammensetzung des Modulabschlusses:

Ausnahmsweise ist die Prüfungsleistung zweiteilig, da mit dem Colloquium über die schriftliche Arbeit hinaus die
essentielle Kommunikationsfähigkeit überprüft werden soll.

Modulabschlussprüfung ID: 34476 Schriftliche Hausarbeit  2 5

Modulabschlussprüfung ID: 34485 Präsentation mit Kolloquium  2 2

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

0
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PA02 Semesterbegleitende Fallstudie - Projektmanagement
Gewicht der Note

7
Workload

7 LP
Qualifikationsziele:

Die Studierenden sind in der Lage, die im Rahmen der Module M04 bis M07 erworbenen Kenntnisse eigenständig auf
konkrete Fragestellungen der Praxis anzuwenden. Sie sind in der Lage, komplexe Frage- und Problemstellungen zu
hinterfragen und Lösungen zu entwickeln. Zudem vertiefen sie ihre Kooperations- und Teamkompetenzen innerhalb
interdisziplinärer Teams und stellen ihre kommunikativen Fähigkeiten, wie auch Führungskompetenzen unter Beweis.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Modulabschlussprüfung ID: 34435 Schriftliche Hausarbeit  2 5

Modulabschlussprüfung ID: 34438 Präsentation mit Kolloquium  2 2

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

0

PA03 Semesterbegleitende Fallstudie - Real Estate
Management

Gewicht der Note

7
Workload

7 LP

Qualifikationsziele:

Die Studierenden sind in der Lage, die im Rahmen der Module M08 bis M11 erworbenen Kenntnisse eigenständig
auf konkrete Fragestellungen der Praxis anzuwenden. Im dritten Semester führen die Studierenden in
veränderter Teamkonstellation die Projektentwicklungen des ersten und zweiten Semesters im Sinne einer
lebenszyklusorientierten Bearbeitung weiter und erarbeiten Lösungen für das Real Estate und das Baumanagement.
Sie sind in der Lage, komplexe Frage- und Problemstellungen zu hinterfragen und Lösungen zu entwickeln.
Zudem vertiefen sie ihre Kooperations- und Teamkompetenzen innerhalb interdisziplinärer Teams und stellen ihre
kommunikativen Fähigkeiten, wie auch Führungskompetenzen unter Beweis.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Modulabschlussprüfung ID: 34446 Schriftliche Hausarbeit  2 5

Modulabschlussprüfung ID: 34451 Präsentation mit Kolloquium  2 2

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

0
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M12 Unternehmensführung
Gewicht der Note

4
Workload

4 LP
Qualifikationsziele:

Die Studierenden sind mit den Grundlagen strategischer Unternehmensführung vertraut. Sie kennen verschiedene
Strategien der Mitarbeiterführung und sind in der Lage, diese anzuwenden. Sie können Führungsprobleme
identifizieren und Lösungen für diese Probleme erarbeiten. Sie kennen verschiedene Motivationstheorien
und können diese gezielt im beruflichen Alltag anwenden. Die Studierenden verstehen Controlling als
(Unternehmens-)Führungsinstrument und kennen Vorgehensweise und Kennzahlen der wertorientierten Planung. Sie
verfügen über Kenntnisse zu Finanzierungsmöglichkeiten für Unternehmen/ Projekte und können Lösungsansätze
für das Management von Risiken erarbeiten. Sie kennen verschiedene wirtschaftsethische Konzepte und wissen, wie
Werteprogramme in der Praxis umgesetzt werden.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Modulabschlussprüfung ID: 34479 Schriftliche Prüfung (Klausur) 120 Minuten 2 4

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

0
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Legende

PF Pflicht
WP Wahlpflicht
FS Fachsemester
LP Leistungspunkte
MAP Modulabschlussprüfung
UBL Unbenotete Studienleistung
SWS Semesterwochenstunden
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